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Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung über die Abzugsberechtigung für Bei-
träge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) zur Umsetzung der Motion 19.3702 von SR 
Ettlin «Einkauf in die Säule 3a ermöglichen» 
 
 
Die vorgesehene Änderung der BVV 3 soll es vorsorgenehmenden Personen ermöglichen, durch steuer-
begünstige nachträgliche Einkäufe in die Säule 3a diejenigen Beitragslücken zu schliessen, die entstan-
den sind, weil in den zehn dem Einkauf vorangehenden Jahren nicht alle maximal zulässigen Beiträge in 
die Säule 3a einbezahlt wurden. Eine solche Möglichkeit, Beitragslücken zu schliessen, würde jedoch fal-
sche Anreize setzen. Vorsorgenehmende Personen wären nicht mehr gehalten, jedes Jahr Einzahlungen 
zu tätigen, um Vorsorge zu betreiben. So würde ein Anreiz dazu gesetzt, die Vorsorge in die naturgemäss 
ungewisse Zukunft zu verschieben. Ein solcher Anreiz vertrüge sich nicht mit dem Gedanken, dass mit 
der Vorsorge so früh wie möglich begonnen werden sollte. Darüber hinaus würde ein Anreiz zur Steuer-
optimierung gesetzt, der beträchtliche Steuerausfälle zur Folge hätte. 


